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400/2020 
Bekanntmachung 

 

des Wahlleiters des Kreises Paderborn  
über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Kreistages 

des Kreises Paderborn 
 

 

Frau Alina Wolf, 33106 Paderborn, hat am 13.10.2020 die Annahme der Wahl in die Vertretung des 
Kreises Paderborn gemäß § 36 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) in der zurzeit geltenden Fassung abgelehnt. 
 
Gemäß § 45 Absatz 2 KWahlG stelle ich fest, dass nach der Reserveliste der Partei DIE LINKE der 
Bewerber 
 

Johannes Risse 
geb. 1955 
wohnhaft 33154 Salzkotten 
E-Mail: johannes.a.risse@gmx.de 
 

als Nachfolger in den Kreistag des Kreises Paderborn einrückt. 
 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Entscheidung können 
 
a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
 
c) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats vom Tage dieser Bekanntmachung ab, also bis zum 29. November 2020 ein-
schließlich, Einspruch erheben. Der Einspruch ist beim Wahlleiter des Kreises Paderborn, Aldegre-
verstraße 10-14, 33102 Paderborn schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklä-
ren. 
 
 
Paderborn, 29. Oktober 2020 

Der Wahlleiter 
des Kreises Paderborn 
 
gez. 
 
 
Dr. Ulrich Conradi 
Kreisdirektor 
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Bekanntmachung 

 

des Wahlleiters des Kreises Paderborn  
über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Kreistages 

des Kreises Paderborn 
 

 

Herr Johannes Menze, 33102 Paderborn, hat am 14.10.2020 die Annahme der Wahl in die Vertretung 
des Kreises Paderborn gemäß § 36 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) in der zurzeit geltenden Fassung abgelehnt. 
 
Gemäß § 45 Absatz 2 KWahlG stelle ich fest, dass nach der Reserveliste der Partei BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) der Bewerber 
 

Simon Schmitt 
geb. 1996 
wohnhaft 33102 Paderborn 
E-Mail: simon.schmitt@posteo.de 
 

als Nachfolger in den Kreistag des Kreises Paderborn einrückt. 
 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Entscheidung können 
 
d) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
e) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
 
f) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats vom Tage dieser Bekanntmachung ab, also bis zum 29. November 2020 ein-
schließlich, Einspruch erheben. Der Einspruch ist beim Wahlleiter des Kreises Paderborn, Aldegre-
verstraße 10-14, 33102 Paderborn schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklä-
ren. 
 
 
Paderborn, 29. Oktober 2020 

Der Wahlleiter 
des Kreises Paderborn 
 
gez. 
 
 
Dr. Ulrich Conradi 
Kreisdirektor 
 
 


